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§ 1  Allgemeines zur Datenschutzrichtlinie (DSR)  

(1)  Die Datenschutzrichtlinie enthält für den Schutz von personenbezogenen 

Daten, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Personen 

beziehen, alle notwendigen Bestimmungen. Sie findet Anwendung auf Mitglieder des 

Modellbauclub Büdingen und auf Nicht-Mitglieder. 

(2) Die Datenschutzrichtlinie wird vom Vorstand durch Beschluss mit einfacher 

Stimmenmehrheit festgelegt, geändert oder ergänzt. 

(3)  Durch den Beitritt zum Modellbauclub Büdingen e.V. wird die vorliegende 

Datenschutzrichtlinie anerkannt.  

 

§ 2  Grundlagen der Datenverarbeitung, Rechtsgrundlagen 

(1) Die Verarbeitung (Erhebung, Erfassung, Veränderung, Speicherung, 

Übermittlung, Sperrung, Löschung) personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich 

zur Erfüllung der in unserer Satzung genannten Zwecke und Aufgaben, 

insbesondere zur 

 Mitgliederverwaltung 

 Mitgliederinformation 

 Vereinskommunikation nach außen und innen 

 Jugend- und Mitgliederförderung, Mitgliederwerbung 

 Förderung und Durchführung des Modellbaus, Modellsports und Angeln mit 

Fischzucht, Modellbaumuseum  

 Arbeit in Verbänden, Vereinen und Organisationen 

 Öffentlichkeitsarbeit des Vereins  

 Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben (z. Bsp. Mitteilungen an das 

   Registergericht)  

 Ausübung des Hausrechts, Vorbeugung von Diebstahl und Vandalismus 

 

(2) Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt in nicht automatisierter 

(manuell), teil-automatisierter und voll-automatisierter Form. Eine 

Auftragsdatenverarbeitung findet nicht statt.  

(3) Die Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung sind 

 Art. 6 Abs. 1 lit. a) Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 

 Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO 

 Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO 

 Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO 

 

§ 3  Verantwortliche Stelle der Datenverarbeitung 

(1) Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung ist der geschäftsführende 

Vorstand bestehend aus dem 1. und 2. Vorsitzenden und dem Rechner. 

(2) Über folgende Kontaktdaten kann die Verantwortliche Stelle erreicht werden. 

 

  1. Vorsitzender: 1.Vor_.sitzender@mbc-buedingen.de 

  Rechner: Kassen_infomail@mbc-buedingen.de 

    datenschutz@mbc-buedingen.de 

   

mailto:1.Vor_.sitzender@mbc-buedingen.de
mailto:Kassen_infomail@mbc-buedingen.de
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§ 4 Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

(1)  Es werden die folgenden Daten verarbeitet.  

a) Name und Vorname, Titel (falls vorhanden)  

b) Geburtsdatum, Alter 

c) Anschrift (Straße, PLZ, Wohnort) 

d) Altersklasse (Erwachsener/ Jugendlicher)  

e) Geschlecht 

f) Telefonnummern (Festnetz, Mobilfunk, Fax) 

g) E-Mail-Adressen 

h) Bankverbindungen 

i) Art der Mitgliedschaft (z. Bsp. Aktiv/ Passiv) 

j) Vereins- und Sektionszugehörigkeit 

k) Funktion(en) und Aufgabe(n) im Verein 

l) Fotos, Ton- und Videoaufnahmen 

m) Elektronische Verbindungsdaten (z. Bsp. IP-Adresse) 

n) Sonstige Daten, die im Zusammenhang mit den Aufgaben und Zwecken des  

 Vereins anfallen, § 2 Abs. 1 DSR gilt entsprechend. 

(2) Die in Abs. 2 a) bis c) genannten Angaben sich Pflichtangaben. Eine Person 

kann nur Mitglied des Modellbauclub Büdingen e.V. werden, wenn diese Daten dem 

Verein zwecks rechtmäßiger Verarbeitung zur Verfügung gestellt werden.  

(3)  Bei der Nutzung der Internetseiten des Vereins werden keine unter der in § 4 

Abs. 1 m) genannten Daten verarbeitet und gespeichert. Es handelt sich um die 

folgenden Seiten. 

1. Modellbauclub Büdingen e.V., erreichbar über die folgenden Links 

www.modellbauclub-buedingen.de, www.mbc-buedingen.de, 

www.modellbaumuseum-buedingen.de. 

2. Hobby in Hessen, erreichbar über den Link www.hobbyinhessen.de  

(4) Der Verein betreibt auf den Onlineplattformen Facebook und Instagram jeweils 

eine eigene Seite. Auf der Internetseite des Vereins ist Google Maps integriert. Bei 

der Nutzung dieser Onlineangebote gelten die datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen des jeweiligen Anbieters. 

(5)  Das Vereinsgelände in Dudenrod wird außer bei offiziellen 

Vereinsveranstaltungen, Schiffstreffen, Arbeitseinsätzen, o.ä. dauerhaft (24/7) mit 

Wildkameras überwacht. Die Wildkameras nehmen nur Fotos auf. Die Auslösung 

erfolgt nur über einen Bewegungsmelder. Die Wildkameras sind so aufgestellt, dass 

nur der vom Verein genutzte Grundstücksteil aufgenommen werden kann. 

Die Überwachung des Vereinsgeländes dient dem Schutz des Vereinseigentums und 

der Verfolgung von Straftaten (siehe § 2 DSR). Für die Auswertung der 

aufgenommen Fotos kann der Vorstand neben dem Platzwart auch ein 

Vereinsmitglied beauftragen („Wildkamerabeauftragter“).  

Zugriff auf die Fotos erhält nur der geschäftsführende Vorstand, der Platzwart und 

der Wildkamerabeauftragte (sofern bestimmt). Bei vereinsinternen Streitigkeiten 

erhalten die Konfliktparteien und das Schiedsgericht Zugriff auf die betreffenden 

Fotos. §§ 6 Abs. 1 Satz 2 und 10 Abs. 3 gelten entsprechend.   

 

 

http://www.modellbauclub-buedingen.de/
http://www.mbc-buedingen.de/
http://www.modellbaumuseum-buedingen.de/
http://www.hobbyinhessen.de/
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§ 5 Mitgliedschaft in übergeordneten Verbänden, Vereinen, Organisationen  

(1)  Der Verein ist Mitglied folgender Verbände, Vereine und Organisationen. 

 

1. Nauticus e.V. (Verband für Schiffsmodellsport und Schiffsmodellbau) 

(2)  Als Mitglied im Nauticus e.V. übermittelt der Verein folgende 

personenbezogene Daten dorthin: Name und Kontaktdaten des 1. Vorsitzenden und 

des Rechners. 

 

§ 6 Übermittlung von personenbezogenen Daten an Verbände, Vereine,  

  Organisationen, Behörden (öffentliche Stellen), Mitglieder und  

  Nicht-Mitglieder 

(1)  1Der Verein übermittelt nur die personenbezogenen Daten seiner Mitglieder an 

übergeordnete Verbände, Vereine und Organisationen, wenn diese für die Erfüllung 

der satzungsgemäßen und gesetzlichen Aufgaben der entsprechenden Verbände, 

Vereine und Organisationen erforderlich sind. 2Satz 1 gilt auch für die Übermittlung 

von personenbezogenen Daten an Behörden (öffentliche Stellen, z. Bsp. 

Registergericht, Strafverfolgungsbehörden) im Rahmen von gesetzlichen 

Verpflichtungen.  

(2)  Die Übermittlung der in Abs. 1 genannten Daten erfolgt nur mit Einwilligung des 

betreffenden Mitglieds. Ausgenommen sind hier gesetzliche Verpflichtungen.  

(3)  Eine Übermittlung der Daten ist jedoch erforderlich, damit der Verein und die 

jeweiligen Mitglieder eine Mitgliedschaft im jeweiligen Verband usw. erlangen, am 

Modellsportbetrieb und anderen Veranstaltungen teilnehmen können.  

(4) Ergibt sich aus der Vereinstätigkeit, insbesondere im Rahmen der Zwecke und 

Aufgaben (§ 2 DSR), (z. Bsp. bei Fragen zum Modellbau), heraus der Bedarf zur 

Übermittlung von personenbezogenen Daten von Mitgliedern an andere Mitglieder 

und Nicht-Mitglieder, darf dies nur aufgrund einer vorherigen ausdrücklichen 

Einwilligung des betreffenden Mitglieds geschehen. Der Umfang der zu 

übermittelnden personenbezogenen Daten wird von dem betreffenden Mitglied selbst 

festgelegt.  

 

§ 7 Veröffentlichung von personenbezogenen Daten 

(1) Im Zusammenhang mit seinen satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecken (§ 2 

Abs. 1 DSR) können Fotos, Ton- und Videoaufnahmen (§ 4 Abs. 1 j) DSR) 

angefertigt, verarbeitet und veröffentlicht werden. Dies gilt insbesondere bei der 

Teilnahme an Veranstaltungen des Modellbauclub Büdingen.  

(2)  Abs. 1 gilt auch für die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten auf der 

Internetseite und anderen Internetauftritten des Vereins (z. Bsp.: Facebook) sowie für 

die Übermittlung an Print- und Telemedien. 

(3)  1Die Veröffentlichung und die Übermittlung der Daten umfasst hierbei 

höchstens Name und Vorname, Altersklasse, Vereinszugehörigkeit, Funktion und 

Aufgabe im Verein und die Daten, die im jeweiligen Sachzusammenhang (z. Bsp.: 

Wettbewerbsergebnisse) angefallen sind. 2Ergänzend zu Satz 1 ist insbesondere 

darauf zu achten, dass auch nur die Daten veröffentlicht und übermittelt werden, die 

für den jeweiligen Zweck unbedingt erforderlich sind.  

 



 

Datenschutzrichtlinie des Modellbauclub Büdingen e.V. – Ausgabe November 2025 5 

 
 

 

(4) Bei der Veröffentlichung von personenbezogenen Daten von Minderjährigen steht 

der Kinder- und Jugendschutz an erster Stelle. Fotos, auf denen Minderjährige im 

Vordergrund abgebildet sind (z. Bsp. Nahaufnahme, Portrait), dürfen nur mit dem 

vorherigen Einverständnis der Erziehungsberechtigten veröffentlicht werden.  

 

§ 8  Vereinsjubiläen, Ehrungen und Geburtstage  

(1) Der Verein berichtet auf seiner Internetseite und anderen Internetauftritten über 

Jubiläen, Ehrungen und Geburtstage, zum Beispiel aufgrund von langjähriger 

Mitgliedschaft und Arbeit im Verein.  

(2)  Es werden Fotos und höchstens die folgenden personenbezogenen Daten 

veröffentlicht. 

1. Name und Vorname, Titel (falls vorhanden) 

2. Alter 

3. Zweck der Ehrung 

4. Vereins- und Sektionszugehörigkeit und deren Länge 

5. Frühere und aktuelle Aufgaben und Funktionen im Verein 

(3) Absatz 2 gilt auch für die Übermittlung an Print- und Telemedien.  

 

§ 9  Widerruf bei Vereinsjubiläen, Ehrungen und Geburtstagen 

(1) Im Hinblick auf Jubiläen, Ehrungen und Geburtstage kann das einzelne Mitglied 

jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung und Übermittlung von Fotos 

und seiner personenbezogenen Daten allgemein oder für einzelne Ereignisse 

widersprechen. Wird der Widerspruch bis 4 Wochen vor dem Ereignis ausgeübt, 

unterbleibt die Veröffentlichung und Übermittlung. Bei späterem Widerspruch entfernt 

der Verein Daten und Fotos des widersprechenden Mitglieds von seiner Internetseite 

und verzichtet auf künftige Veröffentlichungen und Übermittlungen.  

(2)  Absatz 1 gilt auch für Nichtmitglieder des Vereins.  

 

§ 10  Datenzugang, Wahrnehmung von Mitgliederrechten, Datengeheimnis  

(1) Den Zugang zu personenbezogenen Daten erhalten Vorstandsmitglieder, 

sonstige Funktionäre, Übungsleiter und Beauftragte. Es darf nur der Zugang zu den 

jeweiligen personenbezogenen Daten gewährt werden, die für die Erfüllung der 

jeweiligen Aufgaben und Funktionen im Verein unbedingt erforderlich sind.  

(2)  Macht ein Mitglied glaubhaft, dass es die Mitgliederliste zur Wahrnehmung 

seiner satzungsgemäßen Rechte (§ 10 Ziffer 5 Vereinssatzung) benötigt, wird ihm 

ein Ausdruck der notwendigen Daten gegen die schriftliche Versicherung 

ausgehändigt, dass Namen, Adressen und sonstige Daten nicht zu anderen 

Zwecken Verwendung finden und die erhaltenen Daten, sobald deren Zweck erfüllt 

ist, zurückgegeben, vernichtet oder gelöscht werden.  

(3)  Alle Personen die Zugang zu personenbezogenen Daten erhalten haben sind 

zur Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtet. Diese Verpflichtung gilt auch nach 

der Beendigung von Aufgaben, Funktionen und der Mitgliedschaft im Modellbauclub 

Büdingen fort.  

 

 

 



 

Datenschutzrichtlinie des Modellbauclub Büdingen e.V. – Ausgabe November 2025 6 

 
 

 

§ 11  Speicherdauer, Löschung und Archivierung von Daten 

(1)  Für die Speicherdauer und Löschung von personenbezogenen Daten gelten die 

gesetzlichen, vertraglichen oder satzungsgemäßen Aufbewahrungsfristen. 

(2)  Die Mitgliederdaten aus der Mitgliedskartei werden bei der Kündigung der 

Mitgliedschaft im laufenden Geschäftsjahr nach einer Frist von 3 Jahren gelöscht, 

soweit sie für die Mitgliederverwaltung nicht mehr benötigt werden. Die Frist beginnt 

im folgenden Geschäftsjahr. 

(3) Die von den Wildkameras nach § 4 Abs. 5 DSR aufgenommen Fotos werden 

für maximal zwei Wochen gespeichert. Nach Ablauf der Speicherfrist werden die 

Fotos endgültig gelöscht. Fotos, die zur Beweissicherung benötigt werden, sind von 

der zuvor genannten Speicherfrist ausgenommen. § 11 Abs. 1 DSR gilt 

entsprechend. 

(4) Zum Zwecke der Archivierung der personenbezogenen Daten für die Erstellung 

von Statistiken (u.a. Entwicklung der Mitgliederanzahl und Altersdurchschnitt) werden 

auch nach Beendigung der Mitgliedschaft höchstens das Eintritts- und 

Austrittsdatum, das Geburtsjahr und das Geschlecht gespeichert. Eine Zuordnung 

der Daten zu einem bestimmten Mitglied ist somit nicht mehr möglich. 

(5)  Dokumente der Vereinsgeschichte, z. Bsp. Chroniken, Berichte, Fotos u.a. von 

Veranstaltungen;  Protokolle von Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen; 

o.ä., werden im Vereinsarchiv archiviert und dauerhaft gespeichert. 

 

§ 12  Betroffenenrechte nach DS-GVO 

Mitglieder haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen das Recht 

auf Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten (Art. 15 DS-GVO) 

sowie auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO), Löschung (Art. 17 GS-DVO), 

Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 GS-DVO), Widerspruch gegen die 

Verarbeitung (Art. 21 DS-GVO) und Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO). Diese 

Rechte können mündlich, schriftlich oder per E-Mail bei den in § 3 DSR genannten 

Verantwortlichen geltend gemacht werden.  

 

§ 13  Einwilligung und Widerruf 

Soweit Einwilligungen der Mitglieder zur Verwendung ihrer Daten erforderlich sind, 

können diese mündlich, schriftlich oder per E-Mail erteilt werden. Die Mitglieder 

können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Der 

Widerruf kann mündlich, schriftlich oder per E-Mail an die in § 3 DSR genannten 

Verantwortlichen übermittelt werden. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf 

erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt. 

 

§ 14  Beschwerderecht  

Den Mitgliedern steht das Recht zur Beschwerde über die Datenverarbeitung des 

Vereins bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde ist 

im Bundesland Hessen der Hessische Datenschutzbeauftragte mit Sitz in 

Wiesbaden.  
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§ 15  Inkrafttreten  

(1)  Diese Datenschutzrichtlinie wurde vom Vorstand erstmals am 18.08.2023 

beschlossen und durch den Beschluss vom 08.11.2025 geändert. 

(2)  Die Datenschutzrichtlinie tritt mit dem Beschluss in Kraft.  

(3) Sollten einzelne Regelungen der Datenschutzrichtlinie unwirksam sein, bleibt  
sie im Übrigen wirksam.  
 
 
Büdingen, 08. November 2025 
 

Maximilian Franz 1. Vorsitzender 

Mario Hacker 2. Vorsitzender 

Hans-Jürgen Heilmann Rechner 

 


